
AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
Abteilung Umwelt- und Energierecht – RU4

Kundmachung

des verfahrenseinleitenden Antrages und
der darauf Bezug nehmenden sachverständigen Gutachten im Großverfahren –

EDIKT zu Kennzeichen RU4-U-642/021-2018

Gemäß § 24 Abs. 3 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000) in Verbin-
dung mit §§ 44a, 44b, 44d und 45 Abs. 3 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991
(AVG) wird kundgemacht:

1. Gegenstand des Antrages
Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG), ver-
treten durch die ASFINAG Baumanagement GmbH (ASFINAG BMG) stellte mit Schreiben
vom 24. Juli 2018 für das Vorhaben „S1 Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Kno-
ten Raasdorf – Am Heidjöchl (Spange Seestadt Aspern)“ den Antrag um Erteilung der Ge-
nehmigung jener Vorhabensbestandteile, welche in die Zuständigkeit der NÖ Landesregie-
rung im teilkonzentrierten Genehmigungsverfahren gemäß § 24 Abs. 3 UVP-G 2000 fallen
(NÖ Naturschutzgesetz).
Über diesen Antrag hat die NÖ Landesregierung als zuständige Behörde ein teilkon-
zentriertes Verfahren durchzuführen und mit Bescheid zu entscheiden (§ 24 Abs. 3 UVP-G
2000).

2. Beschreibung des Vorhabens
Die S 1 Spange Seestadt Aspern springt von der geplanten S 1 Wiener Außenring
Schnellstraße, Abschnitt Schwechat - Süßenbrunn, beim Knoten bei Raasdorf ab, verläuft
danach parallel zur Bahnstrecke Stadlau - Marchegg in Richtung Westen und erstreckt
sich mit einer Projektlänge von etwa 4,73 Kilometer bis zur Anschlussstelle Seestadt West
im Bereich Am Heidjöchl/Höhe Johann-Kutschera-Gasse, wo das Vorhaben ,,Stadtstraße
Aspern" der Stadt Wien (bei Trassen-km 4,5) anschließt.

3. Zeit und Ort der möglichen Einsichtnahme
Ab 06.12.2018 bis einschließlich 18.01.2019 liegen der Genehmigungsantrag, die Pro-
jektunterlagen und die hierzu ergangenen Fachgutachten aus den Bereichen
· Naturschutz – Tiere und deren Lebensräume, Dr. Hans Peter Kollar vom

28. November 2018, und
· Landschaftsbild und Naturschutz – Pflanzen und deren Lebensräume, Dipl.-Ing.

Thomas Knoll vom 10. Oktober 2018,
in den Standortgemeinden Raasdorf und Groß-Enzersdorf sowie beim Amt der NÖ Lan-
desregierung, Abteilung Umwelt- und Energierecht (RU4), Landhausplatz 1, 3109 St. Pöl-
ten, während der jeweiligen Amtsstunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Hinweis: In diesem Zeitraum, vom 06.12.2018 bis einschließlich 18.01.2019, besteht für
jedermann die Möglichkeit, schriftliche Stellungnahmen bzw. Einwendungen zum gegen-
ständlichen Vorhaben bei der NÖ Landesregierung, an der oben bezeichneten Adresse
des Amtes der NÖ Landesregierung, einzubringen.

4. Hinweis auf die Parteistellung und die Rechtsfolgen des § 44b AVG
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Die Parteistellung als solche richtet sich nach den §§ 24f Abs. 8 und 19 UVP-G 2000.

Wird wie gegenständlich ein Antrag durch Edikt kundgemacht, so hat dies zur Folge, dass
Personen ihre Stellung als Partei verlieren, soweit sie nicht rechtzeitig, also in der Zeit vom
06.12.2018 bis einschließlich 18.01.2019, bei der Behörde schriftlich Einwendungen erhe-
ben.

5. Hinweis auf die Zustellung von Schriftstücken
Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kundmachungen und Zustellungen im Verfahren durch
Edikt vorgenommen werden können.

NÖ Landesregierung

Im Auftrag

Dr. B r e y e r
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